












Anlage 1 

zur Pflegesatzvereinbarung gemäß § 85 SGBXI vom 17. September 

2024 

für die vollstationäre Pflege in der 

Einrichtung Kursana Domizil Haus Raphael 

 

Leistungs- und Qualitätsmerkmale 

nach § 2 Abs. 2 
 
 
1 Struktur des aktuellen und voraussichtlich zu betreuenden Personen-

kreises sowie des besonderen Bedarfes  
 

1.1 Anzahl der versorgten Pflegebedürftigen im Durchschnitt  
 

     
vorhergehender 

Vergütungszeitraum 

 
Vereinbarungs-/ 

Vergütungszeitraum 
 

   
Anzahl 

in % 
von Gesamt 

 
Anzahl 

in % 
von Gesamt 

 Pflegegrad 1 

 Pflegegrad 2 

 Pflegegrad 3 

 Pflegegrad 4 

 Pflegegrad 5 

 Gesamt 

 
1.2 Folgende besondere Personengruppen werden auch versorgt (Soweit diese 

einen besonderen Interventionsbedarf auslösen. Dabei ist anzugeben, wie 
dieser festgestellt wurde.): 

   
  Apalliker 

  AIDS-Kranke 

  MS-Kranke 

       

 
1.3 Anzahl der Pflegebedürftigen besonderer Personengruppen 

(1-5) 
  

Davon sind Pflegebedürftige besonderer Personengruppen, soweit diese 
zusätzlichen Interventionsbedarf auslösen, mit Angabe in welchem Bereich 
dieser besteht (Grundpflege, medizinische Behandlungspflege, soziale 
Betreuung) 
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 besondere  
Personengruppen 

Anzahl bisher Anzahl künftig 

 Apalliker 

 AIDS-Kranke 

 MS-Kranke 

                   

                   

                   

 
 
           Pflegebedürftigkeitsstruktur der gesamten besonderen Personengruppe: 
 

     
vorhergehender 

Vergütungszeitraum 

 
Vereinbarungs-/ 

Vergütungszeitraum 
 

   
Anzahl 

in % 
von Gesamt 

 
Anzahl 

in % 
von Gesamt 

 Pflegegrad 1                         

 Pflegegrad 2                         

 Pflegegrad 3                         

 Pflegegrad 4                         

 Pflegegrad 5                    

 Gesamt              

 
 
1.4 Art und Umfang des zusätzlichen Interventionsbedarfes für die 

Pflegebedürftigen der besonderen Personengruppen (Dabei ist anzugeben, 
wie dieser festgestellt wurde.): 

       

 
 
2 Einrichtungskonzeption 

 
 Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein Pflegekonzept. 

 
2.1 Das Pflegekonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu folgenden 

Punkten zur Verfügung gestellt: 
  Pflegeorganisation/-system 

  Pflegeverständnis/-leitbild 

  Pflegetheorie/-modell 

  Pflegeprozess inkl. 
Pflegedokumentation/-planung 
(Dokumentationssystem) 

  soziale Betreuung 
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2.2 Versorgungskonzept 

 Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein Versorgungskonzept. 

 
 Das Versorgungskonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu 

folgenden Punkten zur Verfügung gestellt: 
 
  Grundsätze/Ziele 

  Leistungsangebot in der 
Verpflegung 

  Leistungsangebot in der 
Hausreinigung 

  Leistungsangebot in der 
Wäscheversorgung 

  Leistungsangebot in der 
Hausgestaltung 

 
 
3 Art und Inhalt der Leistungen  

 Hier werden Angaben  zum Leistungsspektrum entsprechend den im 
Rahmenvertrag gem. § 75 Abs. 1 SGB XI vereinbarten Leistungen und den 
Anforderungen der Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und 
Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen 
Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der vollstationären Pflege in 
der jeweils aktuellen Fassung gemacht. 

 
 Sie sind Bestandteil dieser Vereinbarung. 

 
3.1 Allgemeine Pflegeleistungen 

3.1.1 Grundpflege (siehe Rahmenvertrag) 

       

 
 
3.1.2 Behandlungspflege (siehe Rahmenvertrag) 

 Die Leistungen der Behandlungspflege werden grundsätzlich von 
examinierten Pflegekräften, analog der Richtlinie nach § 92 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 SGB V erbracht. Voraussetzung hierfür ist die 
Anordnung durch den Arzt, der sich persönlich vom Gesundheitszustand des 
Bewohners überzeugt hat.  

  
      

  

3.1.3 Soziale Betreuung (siehe Rahmenvertrag) 
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3.2 Kooperation 

 Die Verantwortung für die erbrachten Leistungen und deren Qualität trägt die 
beauftragende Pflegeeinrichtung: 
 

 Die Pflegeeinrichtung kooperiert mit: 

       
 

 
 
3.3 Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung (Eigen- oder Fremdleistung) 

3.3.1 Unterkunftsleistungen       

 Wäscheversorgung       

 Reinigung und Instandhaltung       

 
3.3.2 Verpflegungsleistungen 

 
  Wochenspeiseplan  

  Getränkeversorgung  

  spezielle Kostformen,  
wenn ja welche?  

Passiert, Fingerfood, z. B. Diät- und 
Sonderkost (nach ärztlicher Anordnung), 
Hochkalorische Kost bei Bedarf, wenn eine 
Leistungspflicht der gesetzlichen 
Krankenversicherung ausgeschlossen ist 

  

Organisation des Mahlzeitenangebotes: 
 
      

 
3.4 Zusatzleistungen nach § 88 SGB XI 

  ja   nein Wenn ja, bitte Nachweis einreichen  

 
 
 
4 Sächliche Ausstattung  

 
 Die sächliche Ausstattung ist Bestandteil der Vereinbarung. 

 
4.1 Bauliche Ausstattung 

(Darstellung der Lage bzw. der baulichen Besonderheiten) 
 

       
 

4.2 Räumliche Ausstattung 
(Ausstattung der Zimmer) 

 bauliche Zimmerstruktur: 
 

Badezimmer mit WC und 
Waschbecken, Pflegebett, 
Kleiderschrank, Nachttisch, Tisch 
und 1 Stuhl 

 Aufteilung in Wohnbereiche  ja/nein: nein  
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 gebäudetechnische Ausstattung 
(z. B. Fahrstuhl, behinderten 
gerechter Eingang): 

      

 

 Anzahl  

       Pflegebäder 

       Gemeinschaftsräume 

 101 Einbettzimmer 101 mit Nasszelle 

    ohne Nasszelle 

     

 9 Zweibettzimmer 9 mit Nasszelle 

    ohne Nasszelle 

 
           weitere Räume, z. B. Therapieräume       

 
 
5 Ausstattung mit Pflegehilfsmitteln und Hilfsmitteln 

(angelehnt am Abgrenzungskatalog zur Hilfsmittelversorgung in 
stationären Pflegeeinrichtungen 

  
Die Pflegeeinrichtung hält die erforderlichen Hilfsmittel in angemessener 
Anzahl, Form und Güte vor. Sie bevorratet in ausreichendem Maße 
Hilfsmittel, die von den BewohnerInnen genutzt werden können. 

  
Dazu gehören insbesondere: 
 
Lifter, Sitz und Rollstuhlwaage, Rollstühle, Lagerungsmittel 
 

 
 
6 Qualitätsmanagement 

 
 Maßstab für die Qualität der Leistungen sind die gesetzlichen Vorgaben aus 

dem SGB XI - insbesondere §§ 112 ff SGB XI, dem Bremischen Wohn- und 
Betreuungsgesetz und den dazu ergangenen Vorschriften, sowie der 
Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI. 

 
 Die Einrichtung beteiligt sich an folgenden Maßnahmen zur externen und 

internen Qualitätssicherung: 
 
6.1 

 
Interne Maßnahmen zur Qualitätssicherung: 

  
- Fort- und Weiterbildung 

       

 
 
 - Konzept zur Einarbeitung neuer MA 

       

 
 - Qualitätszirkel/Interne Kommunikation 
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 - Beschwerdemanagement 

       

 
 
 - Maßnahmen zur Bewertung der Ergebnisqualität z. B. Pflegevisiten 

       

 
 - Weitere Maßnahmen 

       

 
 
6.2 Externe Maßnahmen zur Qualitätssicherung: 

 - Einrichtungsübergreifende Beteiligung an Arbeitstreffen bzw. 
Qualitätskonferenzen 

       

 
 - Teilnahme an externen fachlichen Veranstaltungen 

       

 
 - Weitere Maßnahmen 

       

 
6.3 Ergänzende Darstellung des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements 

und seiner Umsetzung z. B Qualitätsbeauftragter, Qualitätssystem: 
       

 
 
7 Personelle Ausstattung   

 
7.1 Pflegerischer Bereich 

 

a) Personalschlüssel PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 

§ 113c Abs. 1 Nr. 1 SGB XI 
Hilfskraftpersonal ohne Ausbildung 

§ 113c Abs. 1 Nr. 2 SGB XI 
Hilfskraftpersonal mit landesrechtlich 
geregelter Helfer- oder 
Assistenzausbildung in der Pflege mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens 
einem Jahr 

§ 113c Abs. 1 Nr. 2 SGB XI 
Fachkraftpersonal 

 
b) Neben dem sich aus den Pflegeschlüsseln ergebenden Personal wird 

eine zusätzliche Pflegedienstleitung in Höhe von  VK vorgehalten. 
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Darüber hinaus werden weitere Leitungskräfte in Höhe von 0,26 VK 
vorgehalten, soweit dies nach § 2 Abs. 6 BremWoBeGPersV erforderlich 
ist. 

 
c) Zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements wird 

ein dafür notwendiger Bedarf im Umfang des Wertes eines 
Stellenschlüssels von 1: _____ vorgehalten. 
 

d) Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in 
Punkt 1 dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden 
Personenkreises und der unter a) bis c) vereinbarten personellen 
Ausstattung lautet: 

 

 
 

Stellen 
insgesamt 

   

 verantwortliche Pflegefachperson (PDL) 

   

 weitere Leitungskräfte i. S. v. 
§ 2 Abs. 6 BremWoBeGPersV 

   

 Qualitätsmanagement/-beauftragte 

   

 Pflegefachkräfte (Fachkraftpersonal gem. § 
113c Abs. 1 Nr. 3 SGB XI) 

   

 Sonstige Berufsgruppen (z. B. 
Heilpädagoge/in, Sozialarbeiter/in, 
Sozialpädagogen/in; Fachkraftpersonal gem. 
§ 113c Abs. 1 Nr. 3 SGB XI) 

   

 Hilfskraftpersonal ohne Ausbildung gem. § 
113c Abs. 1 Nr. 1 SGB XI 

   

 Hilfskraftpersonal mit landesrechtlich 
geregelter Helfer- oder Assistenzausbildung 
in der Pflege mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens einem Jahr gem. § 113c Abs. 1 
Nr. 2 SGB XI 

   

 Gesamt 

 
 
7.2 Betreuungskräfte nach § 85 Abs. 8 SGB XI 

  

 Der Personalschlüssel beträgt pflegegradunabhängig: 

 

 Personalschlüssel 1 : 20 
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7.3 Personal für Hauswirtschaftliche Versorgung 

 
 Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1 

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden 
Personenkreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet: 

 

 
 

Stellen 
insgesamt 

   

 Küche 

   

 Reinigung 

   

 Gesamt 

 
7.4 Verwaltung 

 
 Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1 

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden 
Personenkreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet: 

 

 
 

Stellen 
insgesamt 

   

 Heimleitung 

   

 Sonstige 

   

 Gesamt 

 
7.5 Haustechnischer Bereich 

 
 Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1 

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden 
Personenkreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet: 

 

 Haustechnischer Bereich 

 
 
Nachrichtlich: 
 

7.6 Auszubildende nach dem PflBG 

 

7.7 Bundesfreiwilligendienst / FSJ 
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7.8 Fremdvergebene Dienste 

  

 
Art des Dienstes Bereich 

Beauftragte Firma 
(nachrichtlich) 

   

 
 
 
Protokollnotiz: 
 
Personelle Ausstattung 
 
Die vereinbarten Leistungen müssen durch das vereinbarte Personal erbracht 
werden. Stichtagsbezogene kurzzeitige und vorübergehende Abweichungen von 
der Personalmenge und -struktur führen nicht zur Anwendung des 
§ 115 Abs. 3 SGB XI. 
 


